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Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für einen rechtlichen Beistand für den 
Akteneinsichtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung Raunheim 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  

 
  

1. Finanzielle Ausstattung 

Der Akteneinsichtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung Raunheim soll mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet werden, um einen qualifizierten und neutralen 
Rechtsbeistand zur Unterstützung in verwaltungsrechtlichen Fragen hinzuzuziehen. 
Diese Maßnahme folgt der jüngsten Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Darmstadt, die es dem Ausschuss erlaubt, verwaltungsrechtliche Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Es ist innerhalb von zwei Wochen zu prüfen, ob zur 
Umsetzung ein Nachtragshaushalt erforderlich ist oder ob der bereits beschlossene 
Haushalt deckungsfähige Positionen für diesen Zweck vorsieht bzw. bereitstellen 
kann. Im ersteren Fall soll die Stadtverordnetenversammlung eine Sondersitzung zu 
diesem Thema einberufen. In diesem Fall wird die Verwaltung beauftragt, einen 
entsprechenden Nachtragshaushalt vorzubereiten.  
Das dargestellte Vorgehen ist vorbehaltlich einer früheren Entscheidung des VGH, 
der die zugrunde liegende Rechtsfrage früher regelt. 
 

2. Umsetzung 

Der Stadtverordnetenvorsteher sowie seine Stellvertreter sollen in enger Abstimmung 
mit dem Vorsitzenden des Akteneinsichtsausschusses beim Hessischen Städte- und 
Gemeindebund (HSGB) Vorschläge für einen Rechtsbeistand einholen. Die 
Entscheidung soll mittels Mehrheitsbeschluss im AEA erfolgen.  
Die Entscheidung und die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen sollen 
transparent kommuniziert und aus den vorhandenen oben beschriebenen 
Budgetmitteln der Stadtverordnetenversammlung gedeckt werden.  
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Die Stadtverordnetenversammlung muss im ausreichenden Maße über alle 
diesbezüglichen Schritte informiert werden.  

 

 
 
 
Begründung: 
 

In Anbetracht der komplexen juristischen Fragestellungen, mit denen der Akteneinsichtsausschuss 
konfrontiert ist, und der Notwendigkeit, die Arbeit des Ausschusses zügig und effektiv zu 
vollenden, ist es unerlässlich, einen spezialisierten Rechtsbeistand zur Seite zu haben. Dies wird 
nicht nur zur Klärung juristischer Unklarheiten beitragen, sondern auch die politische Arbeit der 
Stadtverordnetenversammlung durch die Schaffung klarer und transparenter Verhältnisse 
unterstützen. 

 
 




